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srnntions - Steuer davon entrichte , ist
d noch ans unzulasstg.

-; ) Die iur Z. i8 - g > erwähnte eidliche
Bestätigung wird künftig in jedem Vier¬
tel - scahrc rsss, . in jedem Monate nicht
mir von mchrern derjenigen , welche An¬
gaben gemacht Haren , verlangt werden,
sondern es werden auch diejenigen , von
welchen Angaben zu erwarten gewesen
waren , zur .eidlichen Versicherung anf-
gesoroert werden , daß sie keine zu ma¬
chen hatten.

Den Behörden ist bei eigner Verantwort¬
lichkeit vorgeschriebcn , die Verordnung ohne
alle Nachsi 'cht und ohne alle Rücksicht zu voll¬
ziehen , und werden die Betreffende » auf die
im § . 18 . l >tt . k . derselben angcdrohten
Strafen hingewieftn.

4g ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 4 . Nov . , xubl . am 8 . Nov.
1826.

Bezcichnungdtt Die Regierung hat beschlossen : in den,
verichicdene» dc „ Ausfall der , nach der Verordnung

sn dcn. Über den vom >8 . Aul . 181Z . angestellten , vorlaust-
AusfalldesTen- gen Prüfling ( Tentamen ) der Candidäten zum

fteugenden,Â Civilstaatsdienst , üuszuferrigcndcn Attestaten
rcstaten . die verschiedenen O . ualificationcn der Geprüf¬

ten und zulässig Befundenen künftig mit dem
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